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?aà Note Krcnz.

unsern Schlußfolgerungen nicht das Geringste

ziirnckiiehinen und werden auch in Zukunft
und so lange vor der sogen. Krankenpflege-
Lehranstalt im Kurhaus Wartheim warnen,
bis uuS der sichere Nachweis erbracht worden

ist. das; dort nicht mehr durch lächerlich kurze

und übertrieben teure Kurse und Ertrakurse
der „Pfuscherei in der Krankenpflege" Vor-
schab geleistet wird. Wir halten es für unsere

Pflicht, im Interesse der seriösen lind gewissen-

haften Krankenpflege gegen solche Konkurren;

answüchse aufzutreten.

Kuzioeizsckràii im

Wir sind letzthin von einein Krankenwärter,

der schon seit mehreren Jahren im Anschluß

an die Stellenvermittlung Bern des Noten

Kreuzes Privatpslegen ausübt, darauf hin-

gewiesen worden, daß nicht selten dem Pflege-
personal in auswärtigen Pflegen von längerer

Dauer Schwierigkeiten erwachsen, wenn es

seine Nusweisschriftcn nicht sogleich bei der

Polizei deponiere.

Der betreffende Wärter hat seine Schriften
in Pern eingelegt, wo auch seine Familie

wohnt. Dein Perus bringt es aber mit sich,

daß er mehrere Male im Jahr manchmal

für längere Zeit auswärtige Pflegen, auch

außerhalb des Kantons, übernehmen muß.

Pal er nun die Pflicht, jedesmal, wenn

er eine Pflege außerhalb seines eigentlichen

Wohnsitzes antritt, seine Schriften in Bern

zurückzuziehen, und am neuen Wohnort zu

hinterlegen? Zweifellos nein. Einmal
weiß er ja anfänglich meist gar nicht, wie

lange er dort bleibt, dann würde durch den

Rückzug der Papiere in Bern seine Familie,
die dort dauernd wohnt, schriftenlos und

schließlich kann ihm nicht zugemutet werden,

so hänsig im Jahr die nicht unbedeutenden

Gebühren bei der Niederlage der Schriften

zu bezahlen. lJn Bern für eilten Kantons-
fremden Fr. K.i

Unsere Erkundigungen bei der Polizei über

diesen Gegenstand haben nun ergeben, daß für
solche Fälle die Polizeibehörden der größeren

schweizerischen Gemeinden unter sich ein be-

rrcinkenpflege-kerul.

solideres Answeissormular vereinbart haben,

das voll der Polizei desjenigen Srkes aus-
gestellt wird, wo der ständige Wohnsitz ist.

und also auch die Ausweisschriften sich be-

finden. Aus Grund einer solchen Bescheinigung

wird ein Aufenthalt von bestimmter, längerer
Dauer gestattet, ohne Deposition der Papiere.
Diese Bescheinigung lautete

Vie MMe MizeMMio» von Kcrit
erzeug! hiermit, das;

iu hiesiger ^tàgemeiude iiieè>ergelasseu ist und a!>-

Auswc'lfschriftcm deponiert Patt

?iese Bescheinigung wird zu veanden dc,

aufgestellt zum Zwecke

auswärtigen Auicnthaltf in

und ist gültig hsf

Lcill. den I!»)

Städtische Mizeitàtîtioii,
?er Chef der IV. Abteilung t

Für eine solche Bescheinigung samt Stempel
ist in Bern 99 Et. zu bezahlen.

Es brauchen also Krankenpslegepcrsonen,
die in auswärtigen Pflegen von der Polizei

zur Schriftendeposikion angehalten werden,

sich nur an die Polizeibehörde, die ihre Pa-
piere in Verwahrung hat. zu wenden und

von ihr eine solche Bescheinigung zu verlangen

unter Angabc der voraussichtlichen Tauer
ihres Ausenthaltes.
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